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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es tut sich etwas im Beamtenrecht. Die Senatsverwaltung für Finanzen hat den
Gewerkschaften und dem Hauptpersonalrat einen geänderten Entwurf der Steu-
erverwaltungslaufbahnverordnung (StLV) vorgelegt. Die Änderungen resultieren
aus dem Abstimmungsverfahren mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport.
Der wichtigste Punkt ist der künftige Verzicht auf eine Altersgrenze bei Einstel lun-
gen in den Vorbereitungsdienst (bisher 32. Lebensjahr bzw. bei Schwerbehinde-
rung 40. Lebensjahr). Die DSTG begrüßt diese Änderung. Eröffnet sie doch die
Möglichkeit, künftig aus einem größeren Kreis von Bewerberinnen und Bewerber
unsere Nachwuchskräfte auszuwählen. Wir erhoffen uns, dass damit trotz des
demografischen Wandels weiterhin al le Ausbildungsplätze (qualifiziert) besetzt
werden können. Es bleibt zu hoffen, dass der Senat nun kurzfristig die StLV verabschiedet und sie endlich in
Kraft tritt. Nur dann besteht auch die Chance, dass die darauf aufbauende Verordnung mit Regelungen zu
Aufstieg und Beförderungsqualifizierungen ebenfal ls kurzfristig in Kraft treten kann. Diese wiederum ist Vor-
aussetzung dafür, dass noch im Jahr 201 3 ein Lehrgang für den Praxisaufstieg (sowie zur Sachbearbeiterqua-
l ifizierung im Tarifbereich) ausgeschrieben wird und beginnt. Die Senatsverwaltung für Finanzen muss endlich
sicherstel len, dass keine weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung des Laufbahnrechts eintreten!
Auch für die Anwendungen der neuen Beurtei lungsvorschriften (AV BVSt) ist die StLV eine wesentl iche
Grundlage. Bisher verfahren wir zwar schon nach den neuen Regelungen, damit überhaupt Auswahlverfahren
vorangehen können. Dieses Verfahren ist aber durchaus fragwürdig. Umso wichtiger, dass nun auch kurzfris-
tig die AV BVSt verabschiedet werden.
Aber nicht nur die Senatsverwaltung trägt etwas zur Fortentwicklung des Beamtenrechts bei. Auch die Gerich-
te sorgen dafür. So hat das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 22. November 201 2 (Az. 2 VR
5.1 2) einige sehr interessante Ausführungen zum Thema Beurtei lungen gemacht. Danach darf eine Anlassbe-
urtei lung, die zwischen zwei Regelbeurtei lungen erstel lt wird, die Feststel lungen und Bewertungen zu Eig-
nung, Leistung und Befähigung in der zuvor erstel lten Regelbeurtei lung ledigl ich fortentwickeln.
Anlassbeurtei lungen sind also nicht unabhängig von der letzten Regelbeurtei lung zu erstel len. Vielmehr sind
Ausgangspunkt der Anlassbeurtei lung die Feststel lungen und Bewertungen der vorherigen Regelbeurtei lung.
Die Anlassbeurtei lung hat ihren Schwerpunkt darin aufzuzeigen, inwieweit bei einzelnen Feststel lungen und
Bewertungen Veränderungen zu verzeichnen sind. Je kürzer der Zeitraum zwischen Regel- und Anlassbeur-
tei lung und je größer der Unterschied in den Bewertungen, desto bedeutsamer ist das Begründungserforder-
nis bei Abweichungen der Anlassbeurtei lung von der Regelbeurtei lung. Das Bundesverwaltungsgericht stel lt
zudem klar, dass aufgrund dieses Entwicklungscharakters solcher Anlassbeurtei lungen Leistungssprünge nur
ausnahmsweise zu verzeichnen sein dürften, das Notengefüge der Anlassbeurtei lungen also im Wesentl ichen
demjenigen der Regelbeurtei lungen entspreche. Insoweit müssten sich ggf. zu beachtende Richtwerte für Re-
gelbeurtei lungen auch bei der Erstel lung von Anlassbeurtei lungen niederschlagen - selbst wenn deren Anwen-
dung für Anlassbeurtei lungen nicht vorgesehen sei. Weiche das Notengefüge der Anlassbeurtei lungen
deutl ich von demjenigen der Regelbeurtei lungen ab, sei das ein Indiz für das Fehlen des erforderl ichen Fort-
entwicklungscharakters der Anlassbeurtei lungen und ggf. sogar für eine an sachfremden Gesichtspunkten ori-
entierte Beurtei lungspraxis.
Diese Rechtsprechung stärkt nicht nur den Stel lenwert der Regelbeurtei lung - sie erschüttert geradezu die Be-
urtei lungspraxis der Berl iner Steuerverwaltung. Wie viele Kolleginnen und Kollegen mussten sich schon anhö-
ren, dass sie in der Regelbeurtei lung aufgrund der zwischen den Vorsteher/innen abgesprochenen Quote
keine bessere Beurtei lung bekommen könnten - wenn sie sich aber später auf eine Stel lenausschreibung be-
werben dies in der Anlassbeurtei lung selbstverständl ich anders aussehen werde. So etwas gefährdet künftig
die Rechtmäßigkeit von Auswahlverfahren und öffnet Konkurrentenklagen Tür und Tor. Um auch künftig auf
gesichertem Terrain agieren zu können, fordere ich die Senatsverwaltung für Finanzen hier auf, umgehend
Gespräche über notwendige Änderungen unseres Beurtei lungsverfahrens mit den Gewerkschaften und Be-
schäftigtenvertretungen zu führen. Aus meiner Sicht muss dabei insbesondere über die Länge des Beurtei-
lungszeitraums für Regelbeurtei lungen diskutiert werden. Denn wie führte das Bundesverwaltungsgericht aus:
„Sie [Regelbeurtei lungen] gewährleisten mit gleichen Beurtei lungszeiträumen ein Höchstmaß an Chancen-
gleichheit. “ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Mit kol legialen Grüßen

Mario Moeller
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Lesen bildet - und erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Laufbahnprüfung. Aus diesem Grund hat die Se-

natsverwaltung für Finanzen nun endlich entschieden, al len Anwärterinnen und Anwärtern die amtl ichen

Handbücher des BMF für die Ausbildung zur Verfügung zu stel len. Wir begrüßen diese Entscheidung, kommt

SenFin doch damit einer langjährigen Forderung der DSTG Berl in nach. Dieser Schritt war längst überfäl l ig

und gilt für al le Anwärterinnen und Anwärter, die noch nicht die Laufbahnprüfung abgelegt haben.

Bisher ist die Senatsverwaltung für Finanzen davon ausgegangen, dass ein Arbeitsplatz-PC für zwei Anwär-

ter/innen ausreichend ist. Immer mit dem Hinweis, die Anwärterinnen und Anwärter könnten ja geschickt über

die einzelnen Ausbildungsabschnitte im Amt vertei lt werden. Bereits seit geraumer Zeit haben DSTG und

DSTG-Jugend für eine zeitgemäßere PC-Ausstattung plädiert. Nun nähert sich die Verwaltung den tatsächli-

chen Gegebenheiten und Erfordernissen an und gibt einen Schlüssel von einem PC auf 1 ,5 Anwärter/innen

vor. Insbesondere in den Fällen, wo die Anwärterinnen und Anwärter relativ frühzeitig den Ausbildungsplatz

verlassen und ggf. auf „normalen“ F/E-Plätzen weiter ausgebildet werden, sol l dies dafür sorgen, dass ein

ordnungsgemäßer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Die DSTG weist nochmals darauf hin, dass auch Auszubildende einen Anspruch auf einen vollwertigen Ar-

beitsplatz haben und nicht am „Katzentisch“ sitzen müssen. Sollte dies doch der Fall sein, sol lten sich die An-

wärterinnen und Anwärter an die örtl iche JAV und den Personalrat wenden, damit entsprechend Abhilfe

geschaffen werden kann.

Die DSTG (Bund) hat ihre Homepage modernisiert, um damit ihre Inhalte künftig noch zeitgemäßer und

leserfreundlicher präsentieren zu können. Ziel ist es, den DSTG-Mitgl iedsverbänden und deren Mitgl iedern

sowie allen anderen Interessierten ein attraktives und zeitnahes Informationsangebot zur Verfügung zu

stel len.

Zu erreichen ist die Homepage der DSTG nach wie vor unter

www.dstg.de

DDSSTTGG MMIITT NNEEUUEERR HHOOMMEEPPAAGGEE
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Die Zentrale Medizinische Gutachtenstelle (ZMGA) beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (LA-
GeSo) in der Turmstraße 21 ist in der Regel zuständig für die amtsärztlichen Untersuchungen von
Beschäftigten der Berliner Steuerverwaltung bei Einstellungen, Verbeamtung und längeren Erkran-
kungen (insbesondere Prüfung von Dienstunfähigkeit). Vereinzelt beauftragt die Senatsverwaltung für
Finanzen aber auch u. a. das Bundeswehrkrankenhaus mit einer entsprechenden ärztlichen Untersu-
chung. Die vom Amtsarzt ermittelten gesundheitlichen Daten werden von der ZMGA inzwischen digital
gespeichert und sind somit jahrelang abrufbar. Die zugrunde liegenden Diagnosen bzw. die spezifi-
schen medizinischen Daten gehen die Dienstbehörde sowie die Dienststellenleiter/innen nichts an.

Begehrl ichkeiten der Dienststel lenleiter/innen bzw. der Senatsverwaltung für Finanzen, möglichst viel über
den Gesundheitszustand der Mitarbeiter/innen zu wissen, sind groß. Die Interpretation von Krankschreibun-
gen sowie dienstl ich angeordnete ärztl iche Untersuchungen führen häufig zu Unsicherheiten der betroffenen
Kolleginnen und Kollegen.

Nachfolgend einige Hinweise zur Verarbeitung und Speicherung von Gesundheitsdaten:

1 . Arbeitnehmer/innen wie Beamte sind verpfl ichtet, bei Erkrankung ihre Arbeitsunfähigkeit bzw. Dienstunfä-
higkeit der Dienststel le unverzüglich mitzutei len. Dies erfolgt über Arbeits- bzw. Dienstunfähigkeitsbescheini-
gungen, auf denen der behandelnde Arzt nur die Tatsache der Erkrankung und ihre zunächst
vorauszusehende Dauer, nicht aber weitere Angaben wie die Diagnose aufnehmen darf. Dass aus der Fach-
arztbezeichnung unter Umständen Rückschlüsse auf die Art der Erkrankung möglich sind oder möglich schei-
nen, sol lte von dem ausstel lenden Arzt bzw. dem Erkrankten bedacht werden. Die Dienststel le hat gegenüber
dem krankschreibenden Arzt keinerlei Anspruch auf Auskunft oder gar auf Vorlage von Krankenunterlagen.

Betroffene sollten in der Regel eine Krankschreibung vom Hausarzt einreichen!

2. Auch die während des Arbeits-/Dienstverhältnisses bei dienstl ich angeordneten Untersuchungen beim
Amtsarzt erhobenen Gesundheitsdaten unterl iegen der ärztl ichen Schweigepfl icht (Patientengeheimnis, § 9
Musterberufsordnung der Ärztekammern - MBO ÄK). Für die Sicherheit der Patientendaten ist stets der be-
handelnde Arzt verantwortl ich. Eine Verletzung durch Ärzte und/oder das medizinische Hilfspersonal ist nach
§ 203 Strafgesetzbuch strafbar.

Betroffene sollten die möglichen Folgen genau abwägen, bevor sie einen Arzt von der Schweigepfl icht entbin-
den!

3. Nach § 1 9 und § 34 Bundesdatenschutzgesetz haben Arbeitnehmer/innen und Beamte ein Auskunftsrecht
über die gespeicherten Gesundheitsdaten. Die Amtsärzte der ZMGA haben Betroffenen auf Verlangen Aus-
kunft zu ertei len über die zu ihrer Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser
Daten beziehen. Außerdem bezieht sich die Auskunftspfl icht auf die Empfänger oder die Kategorien von Emp-
fängern, an die Daten weitergegeben werden sowie auf den Zweck der Speicherung.

Betroffene sollten nach einer amtsärztl ichen Untersuchung vom Amtsarzt stets eine schriftl iche Auskunft über
die erhobenen (gespeicherten) Daten sowie eine Kopie des Schreibens an die Dienststel le/Dienstbehörde an-
fordern - am besten gleich vor Ort (mündlich) oder aber später auf schriftl ichem Wege!

4. Sind in der Personalakte besonders sensible Daten gespeichert, z. B. ein medizinisches Gutachten oder
ein Vermerk über den Gesundheitszustand, so muss die gewollte oder ungewollte Kenntnisnahme durch Un-
befugte ausgeschlossen werden. Dies kann durch besondere technische oder organisatorische Maßnahmen
erfolgen, etwa durch Ablage in einer separaten Akte oder in einem verschlossenen Umschlag, durch getrenn-
te Aufbewahrung oder - bei elektronischer Speicherung - durch Verschlüsselung.

Betroffene können nach vorheriger Terminabsprache jederzeit in ihre Personalakte Einsicht nehmen (ggfs.
nach Beratung durch oder gemeinsam mit einer Beschäftigtenvertretung)!
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BBLLAACCKKOOUUTT DDEESS NNOOTTSSTTRROOMMAAGGGGRREEGGAATTSS IIMM IITTDDZZ--RREECCHHEENNZZEENNTTRRUUMM

Ein Stromausfal l (Kurzschluss an einem Zehn-Kilovolt-Kabel in Wilmersdorf) des Berl iners Netzversorgers
Vattenfal l sorgte am 29. Jul i 201 3 für 24 Stunden für einen Rechner-Blackout im „Hochsicherheitsrechenzen-
trum“ der Berl iner Verwaltung, dem IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) Berl in. Das Hochsicherheitsrechenzen-
trum des Berl iner Senats verkraftet keine Stromschwankungen. Zu der schwerwiegenden Panne war es
gekommen, weil im ITDZ am Fehrbell iner Platz die eigenen Notstromaggregate versagten.
Der Grund dafür sol len laut Innenverwaltung defekte Bauteile sein, die von einer privaten Firma eingebaut
und gewartet wurden. Die Bautei le mussten schließlich ausgetauscht werden. Das im ITDZ vorhandene Not-
stromaggregat war seinerzeit für die Senatsverwaltung für Finanzen allerdings ein wesentl iches Argument für
die Verlagerung der IT der Berl iner Steuerverwaltung vom eigenen Rechenzentrum in das des ITDZ.
Das IDTZ versuchte zunächst in der Nacht die wichtigsten Computer wieder zu starten. Danach bemühte sich
das ITDZ, das Steuerfestsetzungsverfahren und die Erhebung sicherzustel len. Über 24 Stunden konnte das
ITDZ seinen Auftrag dennoch nicht mehr erfül len, die Anwendungen Intranet, IPV, ProFiskal, LUNA, ZAU-
BER, USLO, Juris, BUKON sowie Grinfo-Neuaufnahmen konnten in den Finanzämtern nicht gestartet wer-
den.
Betroffen von der größten ITDZ-Panne seit Jahren waren sämtl iche Berl iner Behörden mit Ausnahme von
Feuerwehr und Teilen der Polizei.

5. Eine heimliche Durchführung von medizinischen Tests ist im Bewerbungsverfahren wie während des
Dienstverhältnisses generel l unzulässig. Drogen- und Alkoholtests sind nur zulässig, wenn Umstände vorl ie-
gen, die die ernsthafte Besorgnis begründen, dass eine entsprechende Abhängigkeit besteht. Eine pauschale
Untersuchung ohne konkreten Anlass ist dagegen unzulässig.

Betroffene sollten vor außergewöhnlichen Untersuchungen und Tests nachfragen und ggfs. vorher eine Be-
gründung verlangen!

Abschließend ist anzumerken, dass die Verarbeitung von Gesundheitsdaten datenschutzrechtl ich besonders
brisant ist; für diese Daten gelten rechtl ich strengere Maßstäbe als für sonstige personenbezogene Daten.
Unter diesem Gesichtspunkt kritisierte die DSTG den von der ZMGA vorgelegten Fragebogen und lehnte ihn
ab. Die Zweckbestimmung des Fragebogens war nicht hinreichend festgelegt bzw. bestimmt. Ausgeheilte
Vorerkrankungen oder Unfal lfolgen sowie Tabak- oder Alkoholkonsum im gesellschaftl ich akzeptierten Um-
fang haben keine Bedeutung für eine gesundheitl iche Begutachtung. Amtsärztl iche Untersuchungen nach be-
amtenrechtl ichen Normen müssen auf die konkrete Laufbahn / Tätigkeit bezogen sein; der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. Darüber hinaus verweigerte der zuständige Hauptpersonalrat sei-
ne Zustimmung zur Verwendung des Fragebogens auch unter Hinweis auf darin vorhandene Strichcodes mit
der Möglichkeit einer elektronischen Speicherung. Auf ein Einigungsverfahren nach dem Personalvertretungs-
gesetz verzichtete schließlich die Verwaltung.

Dementsprechend darf die ZMGA keinen Fragebogen verwenden.

Die Amtsärzte der ZMGA dürfen nur Fragen stel len, die dem Befragten hinreichend bezüglich ihres Inhalts
und ihrer Zielrichtung erläutert werden. Die Untersuchung muss außerdem der jeweil igen Zweckbestimmung
angepasst werden.

Betroffene können sich vor einer dienstl ich angeordneten ärztl ichen Untersuchung bei den Beschäftigtenver-
tretungen informieren. DSTG-Mitgl ieder haben zudem selbstverständl ich die Möglichkeit, eine Beratung durch
den DSTG-Landesverband zu erhalten.



88

DAS STEUER- UND GROLLBLATT

BB
EE
AA
MM
TT
EE
NN
RR
EE
CC
HH
TT

Verspätet und erst auf Druck von DSTG und dbb berlin hat der Senator für Inneres und Sport, Frank
Henkel, im Juli 201 3 endlich den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften
vorgelegt. Die Gesetzesänderung zum Wegfall der Praxisgebühr soll rückwirkend zum 1 . Januar 201 3
in Kraft treten und wirkungsgleich wie bereits in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und im
Bereich des Bundesbeihilferechts umgesetzt werden. Zur Kompensierung der übrigen durch die er-
höhte Praxisgebühr abgedeckten Eigenbehalte soll die Kostendämpfungspauschale um 1 0 Euro an-
gehoben werden.

Mit der geplanten Aufhebung der bisherigen Regelung in § 49 (2) der Landesbeihi lfeverordnung (LBhVO) ent-
fäl lt die Berl iner Praxisgebühr von 1 2 Euro. Der damit wegfal lende Eigenbehalt von 2 Euro für Arznei- und
Verbandmittel, für Hilfsmittel , bei Fahrtkosten, für eine Famil ien- und Haushaltshi lfe, für Sozialtherapie sowie
für die Inanspruchnahme einer häusl ichen Krankenpflege soll pauschal mit einer Erhöhung der Kostendämp-
fungspauschale um 1 0 Euro abgegolten werden.
Nach § 76 Absatz 5 Landesbeamtengesetz wird die zu gewährende Beihi lfe je Kalenderjahr, in dem ein Bei-
hi lfeantrag gestel lt wird, ab 1 . Januar 201 3 bei den Angehörigen der Besoldungsgruppen

A 7, A 8 um 60 Euro
A 9 bis 1 2 um 11 0 Euro
A 1 3, A 1 4 um 21 0 Euro
A 1 5, A 1 6, B 2 um 320 Euro
B 3 bis B 7 um 470 Euro
B 8 und höher um 780 Euro

gekürzt (Kostendämpfungspauschale). Für Teilzeitbeschäftigte vermindert sich die Kostendämpfungspau-
schale im Verhältnis der tatsächlichen wöchentl ichen Arbeitszeit zur Vollarbeitszeit.
Die Beihi lfestel le plant nach jetzigem Sachstand die antragslose Rückerstattung der Praxisgebühr, ein geson-
derter Antrag hierzu ist nicht erforderl ich.
Die DSTG hat in ihrer Stel lungnahme vom 30. Jul i 201 3 die verspätete Vorlage des Gesetzentwurfs kritisiert
und angeprangert, dass das Land Berl in offenbar nicht in der Lage oder aber nicht wil lens ist, positiv wirkende
Regelungen zeitnah auch auf seine Beschäftigten zu übertragen. Inhaltl ich ist aus Sicht der DSTG gegen die
Ermittlung des zusätzl ichen Eigenbehalts von 1 0 € im Jahr bei gleichzeitigem Wegfal l der Praxisgebühr -
rückwirkend zum 1 . Januar 201 3 - nichts einzuwenden. Der Betrag soll als Ausgleich dafür dienen, dass Ber-
l in auch weiterhin auf diverse einzelfal lbezogene Eigenbehalte (vor al lem eine „Rezeptgebühr“) verzichtet.
Bisher wurde dies durch eine erhöhte Praxisgebühr von 1 2 € statt 1 0 Euro pro Quartal für die jeweil ige Inan-
spruchnahme von ärztl ichen (oder psychotherapeutischen), zahnärztl ichen und heilpraktischen Leistungen
ausgeglichen. Theoretisch konnte der Erhöhungsbetrag also bis zu zwölfmal im Jahr anfal len. Nach Auffas-
sung der DSTG verpasst der Gesetzentwurf jedoch die Chance, die grundsätzl iche Ungerechtigkeit der Erhe-
bung einer Kostendämpfungspauschale durch deren Abschaffung zu beseitigen. Weder die gesetzl iche
Krankenversicherung, deren Regelungen nach Beschluss des Deutschen Bundestages vom 26. September
2003 wirkungsgleich auf die Beihi lfe übertragen werden sollen, noch die Bundesbeihi lfeverordnung kennen
einen solchen Eigenbehalt. Gerade im Hinbl ick auf den Besoldungsrückstand zu Bund und den anderen Län-
dern wäre es ein positives Signal der Wertschätzung an die Beamtinnen und Beamten des Landes Berl in, die
Kostendämpfungspauschale abzuschaffen.
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